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GenderspezIfIscHe AuswIrkunGen 
von GesetzlIcHen rAHmenbedInGunGen 
Auf AnGebote der JuGendberufsHIlfe
Im rAHmen des esf-proJekts dIAnA 

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg e.V., das Diakonische Werk Württemberg 
e.V. und Träger der Jugendberufshilfe führen gemeinsam in Baden-Württemberg das Projekt DIANA 
durch, das aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und Mitteln des Landes Baden-Württemberg 
gefördert wird. Ziel von DIANA ist es, die Chancengleichheit junger Frauen und Männer in Ausbildung 
und Beruf zu verbessern. Im Rahmen von DIANA wurde das Institut für Angewandte Wirtschaftsfor-
schung e.V. (IAW) in Tübingen mit der Erstellung der Studie „Genderspezifische Auswirkungen von 
gesetzlichen Rahmenbedingungen auf Angebote der Jugendberufshilfe im Rahmen des ESF-Projekts 
DIANA“ beauftragt. Mit der Studie wurde der Versuch unternommen, die neuen gesetzlichen Rah-
menbedingungen und ihre Auswirkungen auf Struktur und (Geschlechter-)Kultur der Maßnahmen der 
Jugendberufshilfe in der Praxis zu analysieren und transparent zu machen. Hierzu wurden neben 
der Analyse der relevanten Gesetze in zwei Modellregionen im Zeitraum Januar bis Anfang Februar 
2006 Gespräche mit ExpertInnen aus den Bereichen SGB III-Administration (Agenturen für Arbeit), 
SGB II-Administrationen (abhängig von der Art der Aufgabenwahrnehmung handelt es sich hierbei um 
Agenturen für Arbeit, Kommunen oder ARGEn), Sozial- und Jugendämter sowie mit Institutionen der 
Jugendberufshilfe durchgeführt. 

Bei der hier vorliegenden Veröffentlichung handelt es sich um die Kurzfassung der Studie. Die 
Gesamtstudie kann als CD beim Projektsekretariat, c/o Diakonisches Werk Württemberg, Heilbron-
nerstr. 180, 70191 Stuttgart oder beim Herausgeber bezogen oder unter www.diana-esf.de abgerufen 
werden.

mit der Einführung der so genannten hartz Iv- 
Reformen wurde der vermittlung von Jugend-
lichen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
eine besondere Priorität eingeräumt. Das cre-
do dieser Reform „Fordern und Fördern“ findet 
seinen Niederschlag auch in neuen gesetzlichen 
Regelungen für die Zielgruppe junger menschen 
unter 25 Jahren (u25). Es ergaben sich nicht nur 
weit reichende veränderungen für die Adminis-
trationen des Zweiten Sozialgesetzbuchs (SGb 
II, Grundsicherung für Arbeitssuchende), sondern 
auch für die des Dritten Sozialgesetzbuchs (SGb 
III, Arbeitsförderung) und die Jugendlichen selbst. 
Außerdem hat sich die Rolle der Jugendhilfe 
(SGb vIII, kinder- und Jugendhilfe) einschnei-

dend verändert. Auch die träger der Jugend-
berufshilfe waren und sind im hinblick auf ihre 
rechtlichen und institutionellen Rahmenbedin-
gungen vor neue herausforderungen gestellt. 

Jugendberufshilfe – wie sie im SGb III definiert 
wird – hat das Ziel, benachteiligten Jugendlichen 
zu einer qualifizierten berufsausbildung zu ver-
helfen und sie dauerhaft ins Erwerbsleben zu in-
tegrieren. über maßnahmen der berufsberatung, 
berufsorientierung und berufsvorbereitung sowie 
mit außerbetrieblichen Ausbildungslehrgängen 
und über ausbildungsbegleitende hilfen sollen 
benachteiligte Jugendliche in der übergangs-
phase von der Schule ins Erwerbsleben begleitet 

1 AusGAnGslAGe 
und problemstellunG  
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werden. Es wurde vielfach nachgewiesen, dass 
das Risiko, arbeitslos zu werden, mit der höhe 
des bildungsabschlusses sinkt. Sehr viel gravie-
render wirkt sich jedoch inzwischen ein fehlender 
berufsabschluss aus. Personen ohne berufsab-
schluss wiesen im Jahr 2002 eine Arbeitslosen-
quote von 22,6% auf, die weit über dem allgemei-
nen Durchschnitt von 10,2% lag.�  kein anderes 
beschäftigungssegment ist in den letzten 15 
Jahren so stark geschrumpft wie die tätigkeits-
bereiche An- und ungelernter. Die bedeutung der 
unterstützung von benachteiligten Jugendlichen 
auf ihrem Weg ins Erwerbsleben gewinnt sowohl 
im Zusammenhang mit der hohen Jugendarbeits-
losigkeit als auch mit dem Strukturwandel der Ar-
beitswelt an gesamtgesellschaftlicher bedeutung.

Die Jugendberufshilfe leistet einen gesellschaft-
lichen beitrag, der über die wirtschaftlich-erwerbs-
förmige Integration hinaus geht und überschrie-
ben werden kann mit vermeidung von sozialer 

Ausgrenzung und verbesserung der teilhabe-
chancen am gesellschaftlich-sozialen leben. Die 
verbesserung der vereinbarkeit von Familie und 
beruf hat unmittelbare Effekte auf die chancen 
der Erwerbsbeteiligung von Frauen und mittel-
bare Effekte auf die Geburtenrate. Neben der 
verteilungsgerechtigkeit von chancen und Res-
sourcen zwischen männern und Frauen besteht 
die volkswirtschaftliche Notwendigkeit einer stär-
keren und qualifizierteren Arbeitsmarktbeteiligung 
von Frauen in bestimmten beschäftigungsseg-
menten. Die Geschlechterfrage erweist sich – die 
gesamte Palette möglicher Wirkungszusammen-
hänge bedenkend – als Dreh- und Angelpunkt für 
eine zukunftsorientierte Jugendberufshilfe.

Im Folgenden beschreiben wir einige struktur-
bedingte „Genderfallen“ des übergangs von der 
Schule in den beruf, die handlungsleitend für die 
Erarbeitung der Studie waren.

berufliche bildung im Allgemeinen und Jugend-
berufshilfe im besonderen hat ein Geschlecht. 
Die „doing gender“-Effekte erweisen sich im 
Zusammenhang mit gesamtgesellschaftlichen 
Entwicklungen als ausgesprochen problematisch 
und sind teil des Problems einer nachhaltigen 
Integration gerade der benachteiligten Jugend-
lichen ins Erwerbsleben. 

Die geschlechtsspezifische Segmentierung des 
Ausbildungsmarkts behindert beispielsweise eine 
produktive lösung des inzwischen nicht mehr 
nur vorhergesagten, sondern bereits konkret 
spürbaren Fachkräftemangels. Frauen müssten 
eigentlich entsprechend ihren Ausgangsqualifika-
tionen für chancenreiche und zukunftsträchtige 
berufe gewonnen und offensiv informiert werden. 
Ein gutes beispiel sind die neuen It-berufe. Im 
Jahr 2002 beteiligten sich nur 14% Frauen an ei-
ner Ausbildung im It-bereich. Noch immer fühlen 

sich also Frauen, allen „girl’s days“ zum trotz, 
wenig von diesen berufsfeldern angesprochen. 

Strukturell bedingte „Genderfallen“ lassen sich 
fatalerweise schon in der Phase der berufs-
wahlentscheidung nachweisen. Aus der lebens-
laufperspektive werden bereits an der ersten 
Schwelle von der Schule in die Ausbildung die 
Grundsteine gelegt für spätere geschlechtsspe-
zifische Diskriminierungen, Armutsrisiken und 
„Fehlhaltungen“, die sich unter umständen mit 
arbeitsmarktpolitischen Instrumenten gar nicht 
mehr korrigieren lassen.

Es ist über Jahre hinweg keine bewegung im 
geschlechtsspezifischen berufswahlverhalten 
zu beobachten. Gleich geblieben ist auch, dass 
junge Frauen sich selbst auf ein weniger breites 
berufswahlspektrum beschränken, obwohl ihnen 
formal alle berufe offen stehen. Junge männer 

 
1 vgl. bundeszentrale für politische bildung (2005): Zahlen und Fakten. Die soziale lage in Deutschland, bonn. 
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haben bei ihrer Wahl eine größere bandbreite an 
verschiedenen berufen im blick: Nur ein Drittel 
aller Ausbildungsverhältnisse konzentrieren sich 
bei den Jungen auf die zehn beliebtesten be-
rufe, bei den mädchen sind es rund die hälfte.�  
Gleiche schulische Ausgangsvoraussetzungen 
eröffnen den mädchen und Jungen wegen ihres 
geschlechtsspezifischen berufswahlverhaltens 
also nicht gleiche chancen. 

Die weibliche Selbstbeschränkung bei der be-
rufswahl steht im direkten Zusammenhang mit 
der Delegation der vereinbarkeitsaufgaben an 
Frauen. viele junge Frauen berücksichtigen be-
reits bei der berufswahl, dass sie im Falle einer 
Familiengründung die managerinnen der ver-
einbarkeitsaufgaben von Familie und beruf sein 
werden. Die persönlichen Neigungen werden 
abgewogen gegen die Frage, in welchen berufs-
feldern teilzeitarbeit möglich sein könnte. Fragen 
nach dem Einkommen und karriereaussichten 
spielen eine untergeordnete Rolle im beruflichen 
Entscheidungsprozess, da sie gelernt haben, 
dass es einen Ernährer geben wird. Sie berück-
sichtigen oft nicht, dass womöglich sie es sein 
werden, die die materielle Existenz der Familie zu 
sichern haben.�  

Für junge männer stehen berufliche Erfolgsaus-
sichten und ein gutes Einkommen als Zielper-
spektiven und Entscheidungskriterien höher im 
kurs.�  In ihren orientierungen sind junge männer 
aber schlecht vorbereitet auf prekäre Erwerbs-
biographien, die sich durch unterbrechungen, 
Arbeitsplatz- oder tätigkeitswechsel etc. aus-
zeichnen. Jugendberufshilfe, die Jugendliche für 
das Arbeitsleben vorbereiten soll, muss sich den 
geschlechtsspezifisch unterschiedlichen orientie-
rungen bewusst sein und den versuch unterneh-
men, unrealistische, weil unzeitgemäße Erwar-
tungshalten der jungen menschen zu korrigieren.

Die Notwendigkeit der Entwicklung einer gender-

reflexiven Jugendberufshilfe geht aber weit 
über den Einzelfall hinaus. Der Zusammenhang 
zwischen einer niedrigen Geburtenrate und 
einem traditionellen Delegationsmechanismus 
der vereinbarkeitsaufgaben an Frauen wurde in 
vergleichenden internationalen Studien hinrei-
chend bewiesen. Wenn es der Jugendberufshilfe 
gelingt, zu enge geschlechtsspezifische Rollen-
erwartungen zum thema zu machen, in dem sie 
männer als väter und Frauen als Ernährerinnen 
der Familie anspricht und fördert, dann kann sie 
auch gesellschaftspolitische Relevanz beanspru-
chen. Eine Strategie die negativen Auswirkungen 
des demographischen Wandels zu bearbeiten 
ist es, junge männer und Frauen dabei zu unter-
stützen, Familie und beruf partnerschaftlich und 
damit effizienter zu vereinbaren. 

Das weibliche berufswahlverhalten führt au-
ßerdem dazu, dass die historisch gewachsene 
„geschlechtsspezifische Doppelstruktur“ des 
berufsbildungssystems wirksam bleibt. Diese 
Doppelstruktur bildet sich auch in der maßnah-
menstruktur der Jugendberufshilfe ab. Frauen 
ergreifen, unabhängig von konjunkturlagen, 
überproportional berufe, die im Rahmen des 
Schulberufssystems erlernt werden. Zwei Drittel 
aller jungen Frauen werden an berufsfachschu-
len ausgebildet.5  Der marktwert einer schu-
lischen Ausbildung ist aber oft nicht mehr als 
eine formale Einstiegsqualifikation ins beschäfti-
gungssystem und entspricht in keiner Weise den 
chancen von Personen, die eine betriebliche 
Ausbildung abgeschlossen haben. Die zu erzie-
lenden Einkommen im Erwerbsleben liegen in der 
Regel unter den meisten berufen, die im dualen 
betrieblichen Ausbildungssystem erlernt werden 
können. Die durchschnittlich niedere Einkom-
menslage deutscher Frauen begründet sich also 
nicht nur in der berufswahlentscheidung, sondern 
auch in der kanalisierung in vollzeitschulische 
und nicht-betriebliche Ausbildungen. 
mit der berufswahlentscheidung werden Weichen 

2  vgl. Statistisches bundesamt, 2005.
3  vgl. Shell (hrsg.) (2000): Jugend 2000. 13. Shellstudie, opladen.
4  vgl. Shell (hrsg.) (2000): Jugend 2000. 13. Shellstudie, opladen.
5  vgl. bredow, Antja (2004): Gender in der berufsausbildung, in: Glaser, Edith; klika, Dorle; Prengel, Annedore 
(hrsg.): handbuch Gender und Erziehungswissenschaft, bad heilbrunn, S. 496. 
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gestellt für das, was sich später als lohndiskri-
minierung von Frauen im geschlechtsspezifisch 
segmentierten Arbeitsmarkt zeigt. Im Jahr 2003 
lag der verdienst von Frauen (Arbeiterinnen im 
produzierenden Gewerbe, weibliche Angestellte 
in unterschiedlichen tariflichen leistungsgruppen) 
immer noch rund 16% unter dem der männer.6  
Die weibliche berufswahlentscheidung für be-
rufe mit geringerer Entlohnung und schlechteren 
karriereaussichten ist ein wichtiger Faktor zur 
Erklärung dieser Diskriminierung.

Durch die Genderbrille werden aber nicht nur die 
spezifisch weiblichen Strukturprobleme sichtbar. 
historisch betrachtet war die Ausrichtung am 
männlichen Ernährermodell immer schon nur ab 
der mittleren sozialen Schicht realisierbar. Die 
sozialstaatliche Ausrichtung am Ernährermodell 
schließt also nicht nur Frauen, sondern auch eine 
bestimmte Gruppe von männern aus. Das „män-
nerproblem“ des Arbeits- und Ausbildungsmarkts 
lässt sich über die Arbeitslosenquote erschließen. 
Die Arbeitslosenquote hat ein Geschlecht und ist 
bei den männern von 1992 bis 2002 von 7,1% 
auf 11,3% gestiegen; bei den Frauen blieb sie 
nahezu konstant (von 10,2% auf 10,3%).�  

In diesen Zahlen sind natürlich die insgesamt 
geringere Erwerbsquote der Frauen und die Rolle 
der Frauen als „stille Reserve“, die in der Arbeits-
losenstatistik gar nicht in Erscheinung tritt, nicht 
berücksichtigt. Aber es lässt sich ablesen, dass 
der Strukturwandel von der Industrie- zur Dienst-
leistungsgesellschaft eine bestimmte soziale 
Gruppe junger männer zu doppelten verlierern 
macht. Die Rollenirritation ihres meist traditionell 
orientierten männlichkeitsverständnisses geht 
einher mit sozialer Deklassierung, verursacht 
durch die Reduzierung von Arbeitsplätzen im 
bereich un- oder angelernter Industriearbeit. 

Junge männer, so zeigen Studien, halten am 
traditionellen leitbild des Familienernährers fest, 
auch wenn sie in der konkreten lebens- und 
Arbeitsmarktlage dieses Wunschbild gar nicht 
mehr erfüllen können. Für das leitbild der Frauen 
gilt, dass das 3-Phasen-modell (Ausbildungs-, 
Familien-, Erwerbstätigkeitsphase) in der Auf-
lösung begriffen ist. Nicht nur haben sich Frau-
en im Zuge von Individualisierungsprozessen 
häufiger – sei es aus ideellen oder materiellen 
Gründen – doppeltorientiert ausgerichtet.�  Auch 
die AkteureInnen des Arbeitsmarkts und der Ar-
beitsverwaltung erwarten heute von den Frauen 
eine aktive beteiligung am Arbeitsmarkt und eine 
schnelle Rückkehr ins Erwerbsleben.9  Eine junge 
Frau „muss“ also damit rechnen, einer existenzsi-
chernden Erwerbstätigkeit nachzugehen, um die 
Familie zu ernähren bzw. um ihre mitwirkungs-
pflichten zu erfüllen. Ein junger mann dagegen 
muss verarbeiten können, dass ihm der Status 
des Alleinernährers wegen Arbeitslosigkeit oder 
so genannter „working-poor-tätigkeiten“ abhan-
den kommt.

Ein System beruflicher Ausbildung, dass Jugend-
lichen nur konservative, im verkürzten Sinne „be-
dürfnisorientierte“ Anreize anbietet, bereitet die 
Jugendlichen weder auf das vor, was sie später 
von einem deregulierten Arbeitsmarkt zu erwar-
ten haben, noch auf die Rollenwechsel, die sie 
mit statistisch hoher Wahrscheinlichkeit im laufe 
ihres (Familien-)lebens vornehmen müssen. Die 
Genderfrage in der Jugendberufshilfe ist also weit 
mehr als ein kürprogramm. An der Qualität der 
bearbeitung der Genderfrage in den maßnahmen 
und der Struktur der Jugendberufshilfe wird sich 
erweisen, ob sie die Jugendlichen hinreichend 
auf ihre Zukunft vorbereiten kann.

DoING GENDER IN DER JuGENDbERuFShIlFE

6  vgl. bundeszentrale für politische bildung (2005): Zahlen und Fakten. Die soziale lage in Deutschland, bonn.
7  vgl. Arbeitsmarktstatistiken der bundesagentur für Arbeit, 2006.

8  vgl. hierzu u.a. bentheim, Alexander; may, michael; Sturzenhecker, benedikt; Winter, Reinhard (2004): 
Gender mainstreaming und Jungenarbeit, Weinheim, münchen. böhnisch, lothar; Winter, Reinhard (1993): 
männliche Sozialisation, Weinheim. Diezinger, Angelika (1999): umbrüche in der Arbeitsgesellschaft – was 

bedeutet das für mädchen?, in: lAG mädchenpolitik (hrsg.): Rundbrief II/99.
  9  vgl. lewis, Jane (2004): Auf dem Weg zur „Zwei-Erwerbstätigen“-Familie, in: leitner, Sigrid;  

ostner, Ilona; Schratzenstaller, margit (hrsg.): Wohlfahrtstaat und Geschlechterverhältnis 
 im umbruch. Was kommt nach dem Ernährermodell?, Wiesbaden, S. 62-84.
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In der Studie haben wir die gesetzlichen Rah-
menbedingungen und ihre Auswirkungen auf 
Struktur und (Geschlechter-)kultur der maßnah-
men der Jugendberufshilfe in der Praxis ana-
lysiert und beschrieben. hierbei mussten auch 
wir erfahren, dass der sozialstaatliche umbau-
prozess noch lange nicht abgeschlossen ist. Wir 
sahen uns in der Abschlussphase unserer Studie 
mit neuen Entwicklungen wie beispielsweise die 
überarbeitung des „Neuen Fachkonzepts für 
berufsvorbereitende bildungsmaßnahmen nach 
§ 61 SGb III 2004“ konfrontiert, die wir nicht 
mehr in der wünschenswerten Ausführlichkeit 
mit einbeziehen konnten. Ferner werden sich 
auch durch das SGb II-Fortentwicklungsgesetz, 
das im zweiten halbjahr 2006 in kraft treten soll, 
änderungen ergeben, die hier nicht thematisiert 
werden.

Die Analyse der gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen konzentrierte sich auf die rechtlichen 
bestimmungen des Zweiten Sozialgesetzbuchs 
(SGb II, Grundsicherung für Arbeitsuchende) 
und Dritten Sozialgesetzbuchs (SGb III, Arbeits-
förderung). Ein besonderer Fokus lag auf den 
kooperations- und koordinationsprozessen sowie 
auf einzelnen leistungen des leistungskatalogs 
nach § 16 Abs. 1 SGb II (leistungen zur Einglie-

derung) mit seinen Querverweisen ins SGb III 
(Arbeitsförderung). 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit war die 
exemplarische untersuchung der genderspezi-
fischen Auswirkungen von gesetzlichen Rahmen-
bedingungen auf die Praxis der Jugendberufshilfe 
in zwei modellregionen in baden-Württemberg 
anhand von ExpertInnen-Interviews. In den zwei 
modellregionen führten wir im Zeitraum Januar 
bis Anfang Februar 2006 sechs Gespräche mit 
ExpertInnen aus dem bereich der SGb III-Admi-
nistrationen (Agenturen für Arbeit), den Einheiten 
der SGb II-Administrationen (hierunter sind je 
nach Auf-gabenwahrnehmung zu verstehen: 
Agenturen für Arbeit, ARGEn, kommunen; syn-
onym wird auch der begriff SGb II-Einheiten 
verwendet) und den Sozial- und Jugendämtern 
durch. In den Institutionen der Jugendberufshilfe 
führten wir im oben genannten Zeitraum acht 
Gespräche mit ExpertInnen durch. 

Die Recherche nach und die kurzbeschreibung 
von so genannten „leuchtturmprojekten“ in der 
Jugendberufshilfe, die sich durch eine intensive 
beschäftigung mit Genderaspekten auszeichnen, 
war ein weiterer Arbeitsschritt im Rahmen der 
Studie.

1.2 metHodIscHe 
vorGeHensweIse

mEthoDISchE voRGEhENSWEISE   
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2 GenderspezIfIscHe AuswIrkunGen von 
GesetzlIcHen rAHmenbedInGunGen 
In der JuGendberufsHIlfe – 
resümee und HAndlunGsempfeHlunGen 

tHemA: 
Allgemeine	Rechtsgrundlagen	zu	Frauen-
förderung	und	Geschlechtergerechtigkeit	–	
Rechtswirksamkeit	und	Rechtsdurchsetzung	

problemstellunGen 

*  mangelnde Rechtswirksamkeit und Rechts-
durchsetzung bei differenzierter Rechtslage  
zu Frauenförderung und Gleichstellung  

* Geschlechtergerechte Sprachgestaltung der 
Gesetzestexte 

* Individualisierung von Strukturproblemen 
 
Das Ziel, Geschlechterverhältnisse gerechter 
zu gestalten und geschlechtsbezogene Diskri-
minierungen zu beenden, ist in den allgemeinen 
bestimmungen der von uns untersuchten Ge-
setzesbücher vielschichtig verankert: Zweites So-
zialgesetzbuch (SGb II, Grundsicherung für Ar-
beitsuchende), Drittes Sozialgesetzbuch (SGb III, 
Arbeitsförderung) und Achtes Sozialgesetzbuch 
(SGb vIII, kinder- und Jugendhilfe). In den allge-
meinen Gesetzesformulierungen sind individuelle 
geschlechtergerechte Förderung, Frauenförde-
rung und Strukturmaßnahmen zur überwindung 
eines geschlechtsspezifischen Arbeits- und Aus-
bildungsmarkts repräsentiert.  

unsere untersuchungen zur Rezeption der all-
gemeinen Rechtsgrundlagen in der Praxis der Ju-
gendberufshilfe zeigten, dass in vielen Fällen die 
Strukturdimension von Geschlechtergerechtigkeit 
nicht ausreichend berücksichtigt wird. Auch der 
genderunspezifische Zuschnitt des benachteilig-

tenbegriffs in den Gesetzesbüchern unterstützt im 
Sinne einer nicht beabsichtigten Nebenwirkung 
die tendenz zur Geschlechterblindheit im um-
gang mit den Strukturfragen. 
 
Institutionen der Jugendberufshilfe und Adminis-
trationen des SGb II und SGb III, die bislang kein 
Gender mainstreaming etablierten, bearbeiten 
die Genderfrage auf der Einzelfallebene, aber 
immer nur dann, wenn sie in der konkreten Fall-
situation offensichtlich eine Rolle spielt. bezogen 
auf die allgemeinen Rechtsgrundlagen gilt also, 
dass Gleichstellungsdefizite und gendergerechte 
teilhabechancen nicht auf fehlendes allgemeines 
Recht, sondern auf mangelnde Rechtsdurchset-
zung und Steuerung zurückzuführen sind. 
 
Es ist jedoch ein Widerspruch zu erkennen zwi-
schen den allgemeinen Formulierungen, der 
Sprachgestaltung der Gesetzestexte und der 
Existenz von Durchführungsbestimmungen, die 
im Gleichstellungsbereich weitgehend fehlen. Es 
bleibt letztlich den mit der umsetzung befassten 
Institutionen überlassen, wie sie die allgemei-
nen Rechtsbestimmungen umsetzen. Im SGb II 
(Grundsicherung für Arbeitsuchende) und SGb 
III (Arbeitsförderung) gibt es wie in allen Geset-
zen verschiedene „historische Ablagerungen“. Im 
SGb II und SGb III ist nur ein Drittel der von uns 
überprüften Gesetzestexte geschlechtergerecht 
formuliert. Die restlichen zwei Drittel sind in ihrer 
Sprachgestaltung „männerzentriert“ ausgerichtet, 
das bedeutet, im Gesetzestext wird ausschließ-
lich oder vorwiegend die männliche Form der 
Personenbezeichnung benutzt. hierfür gibt es 
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keine sachlich-inhaltliche Rechtfertigung, da der 
im Gesetz geregelte Sachverhalt sowohl für män-
ner als auch für Frauen einschlägig ist. Werden in 
den gesetzlichen Grundsatzformulierungen diffe-
renzierte Strategien der geschlechtergerechten  
Sprachgestaltung benutzt und lebenslagenspe-
zifische Differenzierungen vorgenommen, er-
scheint in den nachfolgenden, konkretisierenden 
Gesetzestexten geschlechtergerechte Sprachge-
staltung eher als zufälliges merkmal.  
 

empfeHlunGen

*	 Konsequente	sprachliche	Überarbeitung	
der Gesetzestexte

Die tendenz zur „männerzentrierten Sprachge-
staltung“ der Gesetzestexte bietet für die umset-
zung von maßnahmen und Gestaltung von bera-
tung eher Anreize zum „doing gender as usual“. 
Die damit verbundene Geschlechterblindheit ze-
mentiert die orientierung am männlichen Normal-
fall, der auch für junge männer – die vielfalt ihrer 
lebenslagen zugrunde gelegt – nicht immer zu 
passgenauen Antworten führt. Damit Gesetzes-
texte Anreize zur Entwicklung von Genderreflexi-
vität bieten, ist eine konsequente überarbeitung 
der Sprache erforderlich.

*	 Langfristige	Verankerung	der	Diskussion	
um	einen	genderreflexiven	Benachteiligten-
begriff	in	der	Fachdebatte	

Die Diskussion um den genderreflexiven benach-
teiligtenbegriff im Gesetz bildet einen kristalli-
sationspunkt für die verknüpfung von individua-
lisierten maßnahmen mit unerlässlichen Struk-
turreformen. Sie sollte deshalb im Fachdiskurs 
um eine geschlechtergerechte Ausgestaltung der 
Jugendberufshilfe längerfristig auf der tagesord-
nung verankert sein. 

 
*	 Merkposten	für	eine	genderreflexive	Erwei-

terung	des	Benachteiligtenbegriffs
Im Falle einer konkreten Erweiterung der Ziel-
gruppendefinition um Geschlechterdimensionen 
sind drei Aspekte wichtig: Es bedarf erstens 
gründlicher überlegungen, wie Strukturmaßnah-
men mit den persönlichen orientierungen der Ju-

gendlichen so gekoppelt werden können, dass es 
nicht zu einer Diskriminierung von jungen men-
schen mit konservativen orientierungen kommt. 
Es darf zweitens nicht zur Stigmatisierung einer 
Geschlechtergruppe als „Problemgruppe“ führen. 
Drittens sollte es sich im Falle einer Einführung 
eines genderreflexiven benachteiligtenbegriffs 
und seiner konkreten umsetzung und Steue-
rung um ein Anreizsystem bei der Erfüllung von 
Zielvorgaben und konzeptionellen bemühungen 
handeln, und nicht um ein Sanktionssystem bei 
Nicht-Erfüllung von Quoten.

*	 Verankerung	eines	Top-Down-Verfahrens	
Gender	Mainstreaming	durch	die	Bundes-
agentur für Arbeit und die kommunen, so 
sie	Träger	der	Grundsicherung	sind	

Gender mainstreaming im Rechtsbereich zielt 
nicht nur darauf ab, rechtliche Grundlagen zu 
optimieren, wenn Gleichstellungsorientierung 
nicht ausreichend berücksichtigt ist, sondern will 
auch Rechtsentwicklung in den Institutionen und 
bei den menschen fördern, die Recht anwenden. 
Entsprechend der hierarchisch-zentralisierten or-
ganisation der Arbeitsförderung ist die bundesa-
gentur für Arbeit mit ihren regionalen und lokalen 
Agenturen für Arbeit in federführender verantwor-
tung für die operationalisierung der allgemeinen 
Rechtsgrundlagen bis in die maßnahmen der 
Jugendberufshilfe hinein. Die bundesagentur für 
Arbeit müsste gemeinsam mit den trägern der 
Grundsicherung Strukturen und formale Zustän-
digkeiten für eine nachhaltige verankerung von 
Gender mainstreaming als Querschnittsaufgabe 
etablieren.

tHemA:
„Gender	Mainstreaming“	–	Lokale	und	regi-
onale	Strukturanalyse	und	Strukturentwick-
lung in der Jugendberufshilfe

problemstellunGen

* Individualisierung von Strukturproblemen
* Präambelstrategie statt konsequenter  

Steuerung des Gender mainstreaming-  
Prozesses
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* Nachrangigkeit von Gender mainstreaming 
als Folge des Strukturwandels in der Jugendbe-
rufshilfe wegen der Einführung der hartz Iv-Ge-
setzgebung

In unserer Erhebung in den modellregionen 
konnten wir eine ausgeprägte Neigung zur Indi-
vidualisierung von Strukturproblemen feststellen. 
Gender mainstreaming ist das Strategiekonzept 
für die umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. 
Dieses konzept unterscheidet sich grundsätzlich 
von den konzepten der traditionellen Gleichstel-
lungspolitik, weil es den blick über die Individuen 
hinaus auch auf kontexte und Strukturen richtet, 
in und mit denen männer und Frauen leben. Für 
die Jugendberufshilfe bedeutet dieses, dass ne-
ben der genderreflexiven und gendersensiblen 
individuellen Förderung, Strukturanalysen vorzu-
nehmen und darauf aufbauend Strukturmaßnah-
men zu entwickeln sind. 

trotz der Selbstverpflichtung der bundesagen-
tur für Arbeit und den allgemeinen bestimmun-
gen zur Geschlechtergerechtigkeit im SGb II 
(Grundsicherung für Arbeitsuchende) und SGb 
III (Arbeitsförderung), die Gleichstellung von 
männern und Frauen als durchgängige Quer-
schnittsaufgabe zu gestalten, fehlt es an ver-
tieften geschlechtsspezifischen Problemdiagno-
sen und darauf aufbauend an der Entwicklung 
von handlungsstrategien, die bis in die basis der 
lokalen Agenturen für Arbeit kommuniziert und in 
die verschiedenen Ebenen der Ausschreibungen 
eingearbeitet werden. Erst dann hätten träger 
der Jugendberufshilfe als Anbieter auch die mög-
lichkeit, sich durch differenzierte gendersensible 
konzepte zu profilieren.

Als erschwerende Faktoren für die bearbeitung 
des themas Geschlechtergerechtigkeit in der 
Jugendberufshilfe erweisen sich: 
Gesetzlich autorisierte „Schlüsselinstanzen“ für 
die umsetzung von Gender mainstreaming sind 
die Agenturen für Arbeit und die verwaltungen 
der leistungen des SGb II (Grundsicherung für 
Arbeitsuchende). Als lokale Administration der 
leistungen der Grundsicherung und Arbeitsför-
derung sind sie aufgefordert, den umsetzungs-
prozess anzustoßen und zu steuern. Dem wider-
sprechen aber die faktischen Entscheidungs-

kompetenzen der lokalen Agenturen für Arbeit 
vor ort, deren Gestaltungsspielräume durch die 
zentralisierte organisationsstruktur der bundesa-
gentur eingeschränkt sind. 

Außerdem wirkt sich der Strukturwandel der Ju-
gendberufshilfe nach der Einführung von hartz 
Iv hemmend auf die Netzwerkentwicklung aus: 
erhöhte Arbeitsbelastung im Zuge der Neuorga-
nisation aller beteiligten Akteure (Agenturen für 
Arbeit, kommunen, träger der Jugendberufshilfe) 
sowie die Einarbeitung in eine neue Gesetzge-
bung und damit verbunden eine ganze Reihe 
von Rechtsunsicherheiten bei der praktischen 
umsetzung. Dies betrifft u. a. die Doppelzustän-
digkeiten und Schnittstellen zwischen SGb II 
(Grundsicherung für Arbeitsuchende), SGb III 
(Arbeitsförderung) und SGb XII (Sozialhilfe), wie 
sie beispielsweise bei der berufsberatung und 
der materiellen Existenzsicherung von Auszubil-
denden entstehen. Der Strukturwandel zeichnet 
sich auch durch die Gleichzeitigkeit sich wider-
sprechender vorgaben aus: Die Anforderung, 
durch Gender mainstreaming die Qualitätsstan-
dards im bereich Geschlechtergerechtigkeit zu 
erhöhen, findet bei gleichzeitiger Erhöhung des 
Effizienzdrucks bei der Planung, Durchführung 
und Administration der maßnahmen sowie der 
Reduzierung von finanziellen mitteln und Perso-
nalressourcen statt. hinzu kommt der Deregulie-
rungseffekt der zentralisierten Ausschreibung auf 
regionale Aktivitäten der fachlichen vernetzung 
und kooperation.

Die vorherrschenden muster der umsetzung 
der Gleichstellungsgesetzgebung in die Praxis 
sind defensiver und skeptischer Art. Dies hat zur 
Folge, dass geschlechtsspezifische Problemstel-
lungen nur im Einzelfall bearbeitet und einzelfall-
übergreifende Strukturdimensionen nicht bearbei-
tet werden.

empfeHlunGen

*	 Einforderung	eines	Gendercontrolling	für	
die Jugendberufshilfe 

Auf der Agenda verbandspolitischer Gremien-
arbeit sollten sich Forderungen nach vertieften 
geschlechtsspezifischen regionalen und überre-
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gionalen Problemanalysen finden, und zwar über 
den bereich Arbeits- und Ausbildungsmarkt im 
Allgemeinen, über geschlechtsspezifische Effek-
tivität und Effizienz der Praxis der u25-beratung 
sowie über die Auswirkungen der zentralen Aus-
schreibungsverfahren auf eine genderreflexive 
Praxis der Jugendberufshilfe. Erst dann hätten 
träger der Jugendberufshilfe als Anbieter auch 
die möglichkeit, sich durch differenzierte gender-
sensible konzepte zu profilieren.
 

*	 Konsequente	prozessorientierte	Struktur-
entwicklung	

Die Ergebnisse eines fortlaufenden Gender-
controlling bilden die Grundlage für die korrek-
tur von maßnahmen der Jugendberufshilfe, die 
Entwicklung neuer maßnahmen und die perma-
nente überarbeitung von handlungsstrategien 
zur verbesserung der Geschlechtergerechtigkeit.

*	 Ausbildung	von	Genderkompetenz	bei	den	
AkteureInnen	der	Planungs-	und	Führungs-
ebene

Die Individualisierung von Strukturproblemen ist 
auch Folge eines ungeübten geschlechtsspezi-
fischen blicks und unzureichender kenntnisse 
über ursache-Wirkungs-Zusammenhänge im be-
reich Geschlechtergerechtigkeit und Frauenför-
derung. mit kontinuierlichen Gendertrainings und 
Weiterbildungen könnte für Wissenstransfer und 
Selbstevaluation gesorgt werden.

tHemA:
„Jugendkonferenzen“	–	Regionale	Vernetzung	
in der Jugendberufshilfe

problemstellunGen

* Deregulierung lokaler Netzwerke durch Zen-
tralisierung des Ausschreibungsverfahrens

* Desintegration der Jugendsozialarbeit
* Präambelstrategie statt konsequenter Steue-

rung eines Gender mainstreaming Prozesses

Der Gesetzgeber hat eine dilemmatische Situa-
tion geschaffen, indem er zwar einerseits im § 18 

SGb II (Örtliche Zusammenarbeit) zu koordi-
nierung und vernetzung verpflichtet, gleichzeitig 
aber die Wohlfahrtsverbände in die Rolle des 
Subunternehmers bzw. Dienstleisters für die 
bundesagentur für Arbeit überführte. Die Rah-
menbedingungen des zentralen Ausschreibungs-
verfahrens für maßnahmen der Jugendberufshilfe 
macht aus ehemaligen kooperationspartne-
rInnen, die bisher als regionale AnbieterInnen 
maßnahmen koordinierten und entwickelten, 
konkurrentInnen auf einem internationalen Sozial-
markt mit nicht transparenten Spielregeln. Pla-
nungssicherheiten bei den maßnahmenträgern 
sind die Grundlage für kontinuierliche regionale 
Netzwerkgestaltung, diese sind jedoch mit jedem 
neuen Ausschreibungsverfahren gefährdet.

Die leistungsrechtliche Desintegration von 
Jugendhilfe und Jugendberufshilfe führt dazu, 
dass ein spezifisch sozialpädagogischer blick 
auf berufliche Integrationsprozesse „aussortiert“ 
wurde. Aus einer fachlichen Perspektive auf die 
komplexen Problemstellungen des übergangs 
von der Schule in Ausbildung oder Arbeit bei be-
nachteiligten Jugendlichen lässt es sich jedoch 
nicht rechtfertigen, den zurecht eng geführten 
blick einer leistungsrechtlich orientierten Admi-
nistration ohne sozialpädagogische Einmischung 
stehen zu lassen. § 18 SGb II zur Örtlichen Zu-
sammenarbeit ist eine Aufforderung dazu, das 
eine – die leistungsrechtliche Abgrenzung – zu 
tun, ohne das andere – die fachliche vernetzung 
über institutionelle Grenzen hinweg – zu lassen. 
Die Implementierung von Gender mainstreaming 
ist im kern auf fachliche vernetzung angewiesen, 
da Geschlechtergerechtigkeit ein Querschnitts-
thema ist. ohne eine fach- und institutionenüber-
greifende Zusammenarbeit bleibt Gender main-
streaming ein „schwaches“ Instrument, da immer 
auf die Zuständigkeit bzw. die verantwortung der 
anderen Abteilung, des anderen Fachgebiets, 
der anderen Institution verwiesen werden kann. 
Damit wird Geschlechtergerechtigkeit bestenfalls 
Stückwerk vereinzelter maßnahmen bleiben.

Die eingehende überprüfung der verdingungs-
unterlagen zeigte außerdem, dass eine konse-
quente Integration von Gender mainstreaming 
in alle Ebenen der verdingungsunterlagen fehlt. 
Die bundesagentur erfüllt ihre Steuerungsver-
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antwortung für Gender mainstreaming über die 
Integration von Präambeln zur Geschlechter-
gerechtigkeit in die allgemeinen bestimmungen 
zu den verdingungsunterlagen. Präambelstra-
tegien führen in aller Regel zu einer Individuali-
sierung geschlechtsspezifischer Problemlagen. 
Geschlechterblindheit in Sachen Strukturentwick-
lung ist die Folge.

empfeHlunGen

* operationalisierung der genderspezi-
fischen	Zielsetzungen	in	den	zentralen	
Ausschreibungen	der	Bundesagentur	für	
Arbeit 

Erst eine konsequente „übersetzung“ von Gleich-
stellungszielen in die relevanten themen der 
verdingungsunterlagen macht aus Gender main-
streaming ein verpflichtendes Programm. Es wür-
de außerdem transparent werden, dass die Er-
höhung von Qualitätsstandards bei gleichzeitiger 
Erhöhung des Effizienzdrucks bei der Planung, 
Durchführung und Administration der maßnah-
men sowie der Reduzierung von Personalres-
sourcen und Gelder ein problematisches unter-
fangen ist. An dieser Stelle weisen wir ausdrück-
lich darauf hin, dass Gender mainstreaming, ist 
es erst einmal etabliert, zu einer kostenneutralen 
Qualitätsverbesserung führt. In der mittelfristigen 
Perspektive der Einführung muss jedoch wie bei 
anderen Reformprozessen mit zeitlichen und 
monetären Investitionen gerechnet werden (z. b. 
für Qualifizierungsmaßnahmen, Entwicklung von 
monitoring-Instrumenten, überarbeitung von Pro-
filing-Instrumenten etc.).

* Gender mainstreaming in der Jugendberufs-
hilfe	als	regionales	Gesamtkonzept	

Für die nachhaltige bearbeitung von Gleichstel-
lungsfragen bei der regionalen Planung der 
Jugendberufshilfelandschaft müssten in den 
bestehenden bzw. sich entwickelnden Netzwer-
ken Strukturen, formale Zielvereinbarungen und 
Zuständigkeiten etabliert werden, die über die 
„anwaltschaftliche“ Delegation der Frauenfrage 
an Gleichstellungsbeauftragte hinausgehen. 
Genderfragen sind Querschnittsaufgaben, die  
eigentlich nur auf der Grundlage lokaler und 

institutionenübergreifender Gesamtkonzepte 
bearbeitet werden können. Die Einrichtung von 
Jugendkonferenzen als fachlich-planerisches Ins-
trument der Jugendberufshilfe wäre die geeignete 
Institution, in der ein regionales Gesamtkonzept 
realisiert werden könnte, das auch Genderkrite-
rien standhält.

*		 Fachliche	Re-Integration	der	Jugendsozial-
arbeit in die Jugendberufshilfe 

Die Jugendsozialarbeit entwickelt seit längerer 
Zeit interessante konzepte und Projekte im be-
reich der Jungen- und mädchenarbeit, die Res-
sourcen für die Entwicklung einer genderrefle-
xiven Jugendberufshilfe genutzt werden können. 
Da vor hartz Iv eine enge verzahnung zwischen 
Jugendberufshilfe und Jugendsozialarbeit exis-
tierte, kann in „noch“ bestehenden lokalen Netz-
werken mit kompetenz und Erfahrung zur koor-
dination der beiden hilfesysteme zum Wohl der 
jungen männer und Frauen gerechnet werden. 
Deshalb ist es sinnvoll, eine kooperative fachliche 
vernetzung zwischen Jugendhilfe, Arbeits- und 
Ausbildungsvermittlung im Rahmen der Jugend-
konferenz anzustreben. 
 

*	 Verankerung	einer	Projektgruppe	Gender	
Mainstreaming	in	die	Struktur	der	Jugend-
konferenz

Es empfiehlt sich, neben der Querschnittsver-
netzung, eine so genannte „cross-linking-group“ 
einzurichten. Sie ist nicht horizontal beschränkt. 
Sie setzt sich aus mitgliedern verschiedener 
Institutionen, Abteilungen und hierarchieebe-
nen zusammen. In dieser „Projektgruppe“ ist die 
hierarchische Autorität der ExpertInnenmacht 
gewichen. Es sollen unkonventionelle lösungen 
entwickelt werden. Es wäre zu prüfen, welche 
Rolle die lokalen ESF-Arbeitskreise verbunden 
mit einer offensiven Steuerung durch das zustän-
dige Sozialministerium in diesem Prozess spielen 
könnten.

*	 „Wächter-Funktion“	der	ESF-Arbeitskreise
Strukturentwicklung ohne regionale bezüge und 
Einbindung bleibt ein kraftloses unterfangen. Es 
ist deshalb sinnvoll, einer bundesweit agierenden 
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Administration wie der bundesagentur für Arbeit 
regional agierende Netzwerke für die Struktur-
entwicklung einer genderreflexiven Jugendberufs-
hilfe zur Seite zu stellen. Auf lokaler Ebene gehen 
innovative Impulse für Genderaspekte von ESF-
Projekten und den regional agierenden ESF-Ar-
beitskreisen aus. Es wäre zu prüfen, inwieweit in 
Zusammenarbeit mit dem zuständigen Sozialmi-
nisterium, den kommunen, den Administrationen 
der Grundsicherung (hierunter sind je nach Auf-
gabenwahrnehmung zu verstehen: Agenturen für 
Arbeit, ARGEn, kommunen; synonym wird auch 
der begriff SGb II-Einheiten verwendet) sowie 
den trägerverbänden der Jugendberufshilfe, den 
ESF-Arbeitskreisen eine „Wächterfunktion“ im 
hinblick auf genderreflexive regionale Struktur-
entwicklung zukommen könnte.

tHemA:
maßnahmen der Jugendberufshilfe

bei den maßnahmen der Jugendberufshilfe sind 
bestimmte Problemstellungen nicht nur einem 
maßnahmenbereich zuzuordnen, sondern sie 
ziehen sich wie ein roter Faden durch beinahe 
alle bereiche der Jugendberufshilfe, so dass sie 
an dieser Stelle als maßnahmenübergreifende 
Problemstellung und den sich ableitenden Emp-
fehlungen zusammengefasst sind. 

mAssnAHmenüberGreIfende 
problemstellunGen

* Doppelzuständigkeiten und Schnittstellen 
zwischen SGb II (Grundsicherung) und SGb 
III (Arbeitsförderung)

* Individualisierung von Strukturproblemen
* mangelnde Genderkompetenz bei den  

AkteureInnen der Jugendberufshilfe
* Fehlendes Gendercontrolling
* betriebswirtschaftlicher Effizienzdruck und 

eine ausschließliche Erfolgsmessung über 
vermittlungsquoten

mit den hartz-Reformen sollten insbesondere 
Schnittstellenprobleme beseitigt und so genannte 
„verschiebebahnhöfe“ vermieden werden. mit 
blick auf die Praxis der Jugendberufshilfe zeigt 

sich allerdings, dass neue Schnittstellen entstan-
den sind, die gestaltet werden müssen. Wegen 
der komplexität dieser Aufgabe und der Arbeits-
belastung der mitarbeiterInnenschaft in den 
Administrationen und Institutionen der Jugend-
berufshilfe treten konzeptionelle überlegungen 
zu Gender mainstreaming und methodische 
Fragen der genderreflexiven beratung in den 
hintergrund. Die Folge ist, dass Strukturprobleme 
individualisiert werden. Die Strukturdimension der 
Geschlechtergerechtigkeit wird unterschätzt, was 
in aller Regel zu einer überforderung einzelner 
Personen führt und damit zur Zementierung des 
Status Quo. Im Falle der Jugendberufshilfe be-
deutet dies, dass sich der konservative umgang 
mit der Geschlechterfrage fortsetzt. Neben der 
Förderung im Einzelfall sollten die institutionellen 
Rahmenbedingungen in den blick kommen und 
bearbeitet werden.

Der betriebswirtschaftliche Effizienzdruck und 
eine ausschließliche Erfolgsmessung über 
vermittlungsquoten auf der Steuerungsebene 
birgt die Gefahr, dass qualitativ-fachliche Stan-
dards bei der Evaluation der maßnahmen ins 
hintertreffen geraten. Eine ganze Reihe von 
genderspezifischen Aspekten, wie die Förderung 
genderuntypischer berufswahlentscheidungen, 
geschlechtsspezifische binnendifferenzierungen 
innerhalb von maßnahmen oder die Förderung 
von Genderkompetenz bei den Auszubildenden 
kommen erst in den blick, wenn regionale und 
überregionale verfahren eines umfassenden 
Gendercontrolling etabliert werden.

mAssnAHmenüberGreIfende 
empfeHlunGen 

*	 Ausbildung	von	Genderkompetenz	bei	den	
Beratenden	in	der	Jugendberufshilfe	durch	
kontinuierliches	Gendertraining	und	Förde-
rung	eines	Mentalitätswandels	bei	Betrie-
ben und kammern

Gendersensibiliät und Genderreflektion findet 
nur dann systematisch und fortdauernd Eingang 
in die Jugendberufsberufshilfe, wenn die bera-
tenden über Genderkompetenz verfügen, die 
über kontinuierliche Gendertrainings und Wei-
terbildungen vermittelt werden kann. Auch der 
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offensive Einsatz der gesetzlichen Förderinstru-
mente (z. b. baE oder Zuschüsse an betriebe) 
zur Gewinnung von betrieben für Genderprojekte 
wird nur dann umgesetzt, wenn Einsicht in die 
Notwendigkeit geschlechtsspezifischer Förderung 
besteht. 

Die die Integration von Gendersensibilität in die 
Jugendberufshilfe allein reicht nicht aus, ändern 
müssen sich auch bewusstsein und haltung 
der Ausbildungsbetriebe. Ausbildungsbetriebe 
sollten dafür gewonnen werden, jungen Frauen 
und männern ein Praktikum in einem genderunty-
pischen beruf zu ermöglichen. Dies kann offensiv 
durch gesetzliche Förderinstrumente unterstützt 
werden. So lernen nicht nur die Jugendlichen 
ungewohnte berufsfelder kennen, sondern auch 
die betriebe machen neue Erfahrungen. Erfah-
rungsgemäß entwickeln diese erst über konkrete 
Erfahrungen, Wertschätzung beispielsweise für 
„mädchenspezifische kompetenzen“ in männer-
typischen branchen bzw. für die Anwesenheit 
von jungen männern in frauentypischen berufs-
feldern.

Eine weitere möglichkeit zur nachhaltigen Öff-
nung des geschlechtssegmentierten Arbeits-
markts bieten modellprojekte wie zum beispiel 
DIANA, das ein kooperationsprojekt des Pari-
tätischen Wohlfahrtsverbandes baden-Württem-
berg, des Diakonischen Werks Württemberg und 
trägern der Jugendberufshilfe ist und aus mitteln 
des ESF gefördert wird. Im Rahmen von DIANA 
werden u.a. in kooperation mit Ausbildungsbe-
trieben modelle entwickelt, um junge Frauen und 
männer in Zukunft stärker in genderuntypischen 
berufen auszubilden. 

 
* einführung eines regionalen und über-

regionalen prozessorientierten Gender-
controlling

Neben der gendersensiblen und genderreflexiven 
Ausgestaltung der maßnahmen der Jugendbe-
rufshilfe bedarf es eines regionalen und überre-
gionalen prozessorientierten Gendercontrolling, 
das heißt die Anwendung von verfahren, mit 
denen überprüft wird, ob die Geschlechterverhält-
nisse angemessen berücksichtigt sind und ob die 
Ziele erreicht wurden. Analytische techniken des 

Gendercontrolling sind beispielsweise regelmä-
ßige Aufstellung geschlechtsspezifischer Statis-
tiken, kosten-Nutzen-Analysen nach Geschlecht 
und Geschlechterrolle, Gender-Expertisen oder 
checklisten. Partizipative und konsultative tech-
niken beziehen die AkteureInnen der Geschlech-
terkultur mit ein. Darunter fallen beispielsweise 
Schulungen, Gendertrainings, Steuerungsgrup-
pen oder befragungen.

mAssnAHmenspezIfIscHe problem-
stellunGen und empfeHlunGen

(a)	Eingliederungsvereinbarung

problemstellunGen

* Doppelzuständigkeiten zwischen SGb II-Ein-
heit (ARGEn, Agenturen für Arbeit und kom-
munen) und Agentur für Arbeit (beispielsweise 
im bereich berufsberatung)

* Schnittstelle zwischen SGb II-Einheit und trä-
ger der maßnahmen

* Schnittstelle zwischen SGb II-Einheit und Ju-
gendamt

Auch wenn die Gesetze den SGb II-Einheiten die 
möglichkeit zur Einbeziehung von genderspe-
zifischen Aspekten in die Eingliederungsverein-
barung bieten und letztendlich auch fordern, so 
zeigt unsere Erhebung in den modellregionen, 
dass dieses Potenzial in der Praxis kaum genutzt 
wird. Eingliederungsvereinbarungen nach SGb 
II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) werden 
überwiegend individuell und ressourcenorientiert 
vorgenommen, der geschlechtsspezifische blick 
ist eher selten zu finden. 

Als weiteres Ergebnis unserer untersuchung in 
den modellregionen ist festzuhalten, dass im be-
reich der Eingliederungsvereinbarungen mit Ju-
gendlichen ein eher unkoordiniertes vorgehen zu 
beobachten ist. Da Gender mainstreaming sich 
als Querschnittsthema verankern muss, ist jede 
nicht bearbeitete Schnittstelle eine hürde für die 
konsequente umsetzung von Gender mainstrea-
ming. So fehlt es teilweise an Absprachen zwi-
schen Agenturen für Arbeit und SGb II-Einheiten, 
wenn es zu Doppelzuständigkeiten im hilfe- und 
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beratungsprozess (beispielsweise im Falle der 
berufsberatung) kommt. Auch ist zwischen den 
SGb II-Einheiten und den beauftragten trägern 
der Jugendberufshilfe bezogen auf den gesamten 
verlauf keine institutionalisierte vorgehensweise 
zu erkennen, wenn es um Rückkoppelungen über 
die positiven und problematischen Entwicklun-
gen des Jugendlichen im Eingliederungsprozess 
geht. Als besondere Schnittstellen sind hier der 
umgang und die Absprachen im Zusammenhang 
mit Sanktionen zu nennen sowie die vermittlung 
in soziale beratung. Es betrifft ebenso Abspra-
chen mit der öffentlichen Jugendhilfe, wenn es 
um kinderbetreuung geht und wenn zeitgleich 
maßnahmen aus dem SGb vIII (kinder- und 
Jugendhilfe) durchgeführt werden. Insgesamt ist 
auch im bereich der Eingliederungsvereinbarung 
ein Gendermonitoring sinnvoll, auf dessen ba-
sis handlungsstrategien für die gendersensible 
Gestaltung der Eingliederungsvereinbarung und 
des Eingliederungsprozesses entwickelt werden 
können.
 

empfeHlunGen

* koordination und kooperation bei der  
er- und bearbeitung der eingliederungs-
vereinbarungen

Im bereich der Eingliederungsvereinbarung sollte 
zwischen den SGb II-Einheiten, Agenturen für 
Arbeit, Jugendämtern und trägern der Jugendbe-
rufshilfe ein koordiniertes hilfeplan- und Abstim-
mungsverfahren zum Wohle der Jugendlichen 
etabliert werden.

*	 Dokumentation	von	Strukturproblemen	in	
der	Eingliederungsvereinbarung

Genderaspekte sollten in die Eingliederungsver-
einbarungen integriert werden, um die Ressour-
cen und kompetenzen der jungen Frauen und 
männern zu nutzen und fördern. Daneben sollten 
aber auch strukturell verursachte geschlechts-
spezifische Problemlagen dokumentiert werden, 
die im Einzelfall vielleicht gar nicht gelöst werden 
können. 
*	 Kontinuierliche	Rückkoppelung	in	eine	

Projektgruppe
Eine Rückmeldung von Strukturproblemen, die 
in Einzelfällen zu tage treten, in eine oben be-

schriebene cross-linking-Arbeitsgruppe der regi-
onal tätigen Jugendkonferenz böte eine praxis-
nahe Arbeitsgrundlage für die Entwicklung eines 
regionalen handlungskonzepts.

(b) berufsberatung

problemstellunGen

* Zementierung der geschlechtsspezifischen 
Segmentierung des Ausbildungs- und  
Arbeitsmarkts

* Doppelzuständigkeit und Schnittstelle  
zwischen SGb II (Grundsicherung) und SGb 
III (Arbeitsförderung)

Junge Frauen und junge männer konzentrieren 
sich nach wie vor bei ihrer berufswahlentschei-
dung auf geschlechtstypische berufe, wodurch 
sich die geschlechtsspezifische verteilung auf 
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt fortsetzt. 
Durch die berufsorientierung und -beratung kann 
das berufswahlspektrum der Jugendlichen – und 
zwar nicht nur bezogen auf das traditionell weib-
liche bzw. männliche – erweitert werden. Sowohl 
bei einem Großteil der befragten Agenturen für 
Arbeit als auch bei nahezu allen interviewten 
trägern der Jugendberufshilfe werden Jugendli-
che nur dann zu einem genderuntypischen beruf 
ermutigt, wenn sie denselben mit einem hohen 
maß an Eigenmotivation und Entschlossenheit 
beim beratenden vortragen. 

Die berufsberatung ist eine Pflichtleistung nach 
SGb III (Arbeitsförderung) und eine Ermes-sens-
leistung nach SGb II (Grundsicherung für Arbeit-
suchende); sie kann sowohl von den Agenturen 
für Arbeit als auch von den ARGEn bzw. optie-
renden kommunen angeboten werden. Diese 
vom Gesetzgeber formulierte Doppelzuständig-
keit führt zu vielfältigen unklarheiten und Abstim-
mungsproblemen, die sich u. a. darin äußern, 
dass Agenturen für Arbeit durchaus unterschiede 
in der beratung von SGb II- und SGb III-Jugend-
lichen machen. Im Falle der SGb II-Jugendlichen 
reicht das Spektrum von unregelmäßig stattfin-
denden beratungsgesprächen bis zum Erklären 
der Nicht-Zuständigkeit für die beratung durch 
die Agentur für Arbeit. Ferner sind bei der berufs-
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beratung durch die Agenturen für Arbeit fachliche 
Differenzen hinsichtlich der voraussetzungen zu 
beobachten, die Jugendliche für eine beratung 
zu erfüllen haben. Die Spannweite reicht hier 
von einer grundsätzlichen Zugänglichkeit für alle 
interessierten Jugendlichen bis zu eng geführten, 
selektiv wirkenden vorgaben wie zum beispiel 
eine bereits organisierte kinderbetreuung bei 
allein Erziehenden. von dieser Selektion sind 
überproportional Frauen betroffen, was unter der 
maßgabe der Geschlechtergerechtigkeit über-
prüft werden sollte. 

Die berufsberatung als ein hoch selektiver Pro-
zess wird damit begründet, dass das Ziel der be-
rufsberatung die vermittlung in Ausbildung, beruf 
oder in eine maßnahme sei, so dass insbesonde-
re stabilisierende maßnahmen im vorfeld der be-
ratung stattzufinden haben. Für die Jugendlichen 
bedeutet dies, dass die Agentur für Arbeit sich 
erst dann als zuständig für die berufsberatung 
sieht, wenn die/der Jugendliche das merkmal 
„Ausbildungsfähig“ erfüllt. Ist dies nicht der Fall, 
so ist die SGb II-Einheit die zuständige Stelle für 
die berufsberatung. 

empfeHlunGen

* Genderuntypische	Berufswahlentscheidun-
gen	als	durchgängiges	Thema	der	Berufs-
beratung

Noch immer konzentrieren sich junge Frauen  
und junge männer bei ihrer berufswahl auf ge-
schlechtstypische berufe, wodurch sich die ge-
schlechtsspezifische verteilung auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt fortsetzt. Nur durch eine 
gendersensible berufsorientierung und berufsbe-
ratung kann die Gleichstellung der Geschlechter 
gefördert werden. Neben der berufskundlichen 
Information sollte das thema genderuntypische 
berufswahl bzw. berufe als durchgängiges the-
ma in der berufsorientierung und berufsberatung 
der Agenturen für Arbeit und der träger der Jugend-
berufshilfe aufgenommen werden. Dies setzt jedoch 
Genderkompetenz bei den beraterInnen voraus.

* Koordination	und	Kooperation	zwischen	
Agenturen für Arbeit, sGb II-einheiten und 
Trägern	der	Jugendberufshilfe	im	Bereich	
der berufsberatung

Die komplexe und zum teil unübersichtliche 
Rechtslage im bereich der berufsberatung führt 
bei Agenturen, SGb II-Einheiten (ARGEn, Argen-
turen für Arbeit, kommunen) und trägern der Ju-
gendberufshilfe zu vielfältigen unklarheiten und 
Abstimmungsproblemen, die vor allem zu lasten 
der Jugendlichen gehen. Die Institutionalisierung 
eines – wie beispielsweise in der Jugendhilfe 
üblichen – hilfeplanverfahrens könnte Abhilfe 
schaffen.

(c)	Berufsvorbereitende	Bildungsmaßnahmen

problemstellunGen

* Schnittstelle zwischen SGb II-Einheit (ARGEn, 
Agenturen für Arbeit und kommunen) und 
Agentur für Arbeit

* Fehlender Genderaspekt in berufsvorberei-
tenden bildungsmaßnahmen und im Neuen 
Fachkonzept 2004

Aufgrund der angespannten lage auf dem Aus-
bildungsmarkt finden junge menschen, insbe-
sondere wenn sie eine unzureichende schulische 
Qualifikation oder soziale Defizite haben, nur 
schwer einen Ausbildungsplatz. Im Rahmen 
von berufsvorbereitenden bildungsmaßnahmen 
(bvb) sollen Jugendliche befähigt und motiviert 
werden, eine berufsausbildung aufzunehmen. 
Jugendliche aus dem Rechtskreis SGb II können 
an bvb teilnehmen, allerdings kann über ihre 
teilnahme nicht die ARGE bzw. optierende kom-
mune entscheiden, sondern die Jugendlichen 
müssen an die Agentur für Arbeit verwiesen wer-
den. Damit dieser Prozess nicht zu lasten der 
SGb II-Jugendlichen geht, sind enge Absprachen 
und Planungen zwischen den beteiligten Instituti-
onen erforderlich. Da Gender mainstreaming sich 
als Querschnittsthema verankern muss, ist jede 
nicht bearbeitete Schnittstelle eine hürde für die 
umsetzung von Gender mainstreaming. 

unsere untersuchungen zeigten aber auch, dass 
die berücksichtigung und Integration von Gender 
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mainstreaming im bereich bvb noch ungelöste 
Aufgaben sind. Das Neue Fachkonzept von 2004 
bot die chance einer verankerung von Gender 
mainstreaming in die berufsvorbereitung, die 
allerdings nicht genutzt wurde. Dies führte unter 
anderem dazu, dass in den Ausschreibungen 
konsequente operationalisierungen von Gende-
raspekten in alle Ebenen der verdingungsunter-
lagen fehlten. Damit mangelte es an Anreizen zur 
Entwicklung von sowie Profilierungsmöglichkeiten 
mit genderreflexiven maßnahmen. 

Im märz 2006 wurde von der bundesagentur für 
Arbeit ein überarbeitetes Neues Fachkonzept 
veröffentlicht, in dem die genannten kritikpunkte 
weitgehend ausgeschaltet wurden. Gender main-
streaming ist als allgemeiner Grundsatz in das 
konzept aufgenommen. In diesem Zusammen-
hang wird zudem besonders auf den bedarf an 
unterstützung und motivation von jungen Frauen 
und männern zu einer geschlechtsuntypischen 
berufswahl hingewiesen.

empfeHlunG

*	 Gemeinsame	Maßnahmenplanung	von	 
sGb II-einheit und Agentur für Arbeit unter 
Berücksichtigung	des	Genderaspekts	

Da berufsvorbereitende bildungsmaßnahmen ori-
ginäre SGb III-leistungen sind, entscheiden nicht 
die SGb II-Einheiten über die teilnahme, sondern 
die Agentur für Arbeit. Damit Jugendliche aus 
dem SGb II-Rechtskreis auch an maßnahmen 
der berufsvorbereitung teilnehmen können, soll-
ten zwischen SGb II-Einheit und der Agentur für 
Arbeit enge Absprachen und Planungen erfolgen. 
Ferner sollte der Genderaspekt in bvb integriert 
werden, um die Ressourcen und kompetenzen 
junger Frauen und männer zu nutzen und zu för-
dern.

(d)	Förderung	benachteiligter	Jugendlicher	in	
der Ausbildung

problemstellunG

* Geschlechtersegmentierung bei der Inan-
spruchnahme von unterstützungsinstrumenten 
wie zum beispiel mobilitätshilfen, ausbildungs-
begleitende hilfe sowie berufsausbildung in 
außerbetrieblichen Einrichtungen

bei der Förderung benachteiligter Jugendlicher 
bezüglich der Aufnahme einer Ausbildung kon-
zentrierte sich unsere untersuchung auf folgende 
unterstützungsinstrumente: mobilitätshilfen 
(mobi), ausbildungsbegleitende hilfe (abh) und 
berufsausbildung in außerbetrieblichen Ein-
richtungen (baE). bei allen drei Instrumenten 
existiert eine augenfällige Geschlechtersegmen-
tierung bei der Inanspruchnahme. Diese wird 
bisher zwar wahrgenommen, aber nicht unter 
Gendergesichtspunkten hinterfragt. So wird die 
abh überproportional von jungen männern in 
Anspruch genommen, da sie in den betrieblichen 
Ausbildungen dominieren. Es entsteht somit eine 
mittelbare Diskriminierungswirkung auf junge 
Frauen, die in der betrieblichen Ausbildung noch 
immer unterrepräsentiert sind. Der Gesetzgeber 
hat sich verpflichtet, die lebensverhältnisse von 
Frauen und männern differenziert zu berücksich-
tigen. Im Rahmen der abh trifft dies auf junge 
männer zu. betrachtet man beispielsweise die 
typisch weibliche lebenslage „allein erziehend“, 
so zeigt sich eine vernachlässigung typisch weib-
licher Problemlagen, weil das Gesetz keine spe-
zifischen ausbildungsbegleitenden maßnahmen 
für junge Frauen in Erziehungsverantwortung 
vorsieht. 

empfeHlunG

*	 Regelmäßiges	Monitoring	geschlechts-
spezifischer	TeilnehmerInnenquoten

Die Geschlechtersegmentierung bei der Inan-
spruchnahme der unterstützungsinstrumente 
wird von den involvierten AkteureInnen wahrge-
nommen, jedoch nicht systematisch unter Gender-
gesichtspunkten hinterfragt. um einen effektiven 
beitrag zur Förderung der chancengleichheit 
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leisten zu können, ist ein regelmäßiges monito-
ring geschlechtsspezifischer teilnehmerInnen-
quoten erforderlich. Im Zusammenhang mit Wir-
kungsanalysen können dann bestehende hand-
lungsstrategien überprüft und weiterführende 
Strategien entwickelt werden. 

tHemA:
ein-eltern-familien in der Jugendberufshilfe 

problemstellunGen

* Fehlen einer fallübergreifenden koordination 
und kooperation zur Förderung und Qualitäts-
sicherung von teilzeitangeboten

* Fehlendes Schnittstellenmanagement bei der 
materiellen Existenzsicherung und kinderbe-
treuung im Einzelfall 

* Fehlen von Netzwerken zur Entwicklung von 
zielgruppenspezifischen kommunalen und re-
gionalen Förderkonzepten

* Fehlen von Netzwerken zur förderpolitischen 
koordinierung

Die Armut der allein Erziehenden ist laut Statis-
tik weiblich. Ihr Armutsrisiko ist gemäß Armuts- 
und Reichtumsbericht der bundesregierung 
(2004/05) mit 35,4% das zweithöchste im deut-
schen Ranking. Die ursachen sind vielschichtig. 
Im Zusammenhang mit der Jugendberufshilfe 
muss es alarmierend sein, dass fast jede zweite 
allein Erziehende, die als „erwerbsfähige hilfe-
bedürftige“ Arbeitslosengeld II bezieht, keinen 
berufsabschluss hat. Im Jahre 2005 betraf dies 
bundesweit 205.000 allein Erziehende und ihre 
kinder.�0  Schwangerschaften führen oft zu einem 
Ausbildungsabbruch oder verhindern die Aufnah-
me einer Ausbildung. Im System der beruflichen 
Ausbildung und der berufsvorbereitenden maß-
nahmen ist aber die mutter oder der vater mit 
kind praktisch nicht vorgesehen. An der Dring-
lichkeit einer bedarfsgerechten Ausrichtung der 
Jugendberufshilfe, ihrer Administrationen und 

des Ausbildungsmarkts an der lebenslage von 
jungen Ein-Eltern-Familien besteht keine Zweifel 
mehr. 

problemfeld: 
teilzeitausbildung

mit der Reform des neuen berufsbildungsge-
setzes (2005) wurden unsicherheiten in bezug 
auf die teilzeitausbildung entschärft. Es beste-
hen jedoch sowohl bei den kammern und be-
rufsständischen organisationen als auch in den 
Administrationen des SGb III (Arbeitsförderung) 
und in den administrierenden Einheiten des SGb 
II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) erheb-
liche Informationsdefizite über die Existenz und 
die Gestaltungsmöglichkeiten von Angeboten zur 
teilzeitausbildung. 

Außerdem kann es vorkommen, dass zwischen 
einzelnen kammern, aber auch innerhalb einer 
kammer unterschiedliche handhabungen und 
Regelungen zu teilzeitverträgen existieren. Da es 
keine allgemeinverbindlichen Regelungen gibt, 
hängt die konkrete handhabung einer Eintragung 
der teilzeitausbildung letztlich von einzelnen 
kammermitarbeiterInnen ab. Die in teilzeitaus-
bildungsprojekten tätigen Expertinnen wiesen 
darauf hin, dass erst längere Phasen konkreter 
kooperationen zu einer verbesserung der Zu-
sammenarbeit auch unter den Gesichtspunkten 
des Zeitaufwandes und der beratungsintensität 
im Einzelfall führen.

empfeHlunG

* Auf- und Ausbau einer fallübergreifenden 
regionalen	Vernetzung	für	den	Bereich	Teil-
zeitausbildung

Im bereich teilzeitausbildung empfiehlt sich eine 
fallübergreifende koordination und kooperation 
zwischen maßnahmenträgern, Agenturen für Ar-
beit, SGb II-Einheiten (hierunter sind je nach Auf-
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gabenwahrnehmung zu verstehen: Agenturen für 
Arbeit, ARGEn, kommunen; synonym wird auch 
der begriff SGb II-Administrationen verwendet), 
kammern und berufsständischen organisationen 
zur regionalen Förderung von teilzeitangeboten 
und Entwicklung fachlicher Qualitätsstandards für 
die Arbeitsmarktintegration von Ein-Eltern-Fami-
lien im Netzwerk aller beteiligten Institutionen.

problemfeld:  
Fehlende	Bedarfsdeckung	und	unzureichen-
des	Schhnittstellenmanagement	bei	der	ein-
zelfallbezogenen organisation der kinderbe-
treuung

Die organisation der kinderbetreuung erweist 
sich auf diversen handlungsebenen als kom-
plexes Schnittstellenthema zwischen beratenden, 
maßnahmenträgern, betrieben, kommunen, 
Agenturen für Arbeit und SGb II-Einheiten. 
Eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE) nach SGb II 
(Grundsicherung für Arbeitsuchende) hat bei-
spielsweise die vermittlung von kinderbetreuung 
fachlich und räumlich integriert und kann damit 
die Dauer der beratung zur kinderbetreuung 
im Zusammenhang mit § 16 Abs. 2 Satz 1 SGb 
II (leistungen zur Eingliederung) verkürzen, 
die Qualität der begleitung verbessern und die 
vermittlung einer adäquaten kinderbetreuung 
beschleunigen. Die GesprächspartnerInnen 
problematisierten in verschiedenen Zusammen-
hängen den im tagesbetreuungsausbaugesetz 
(tAG) fehlenden Rechtsanspruch der Eltern 
auf einen betreuungsplatz für unter dreijährige 
kinder. Die Integration allein erziehender mütter 
und väter steht und fällt mit einer ausreichenden 
kinderbetreuung. Sozialräumlich und regional ist 
der Stand des Ausbaues der kindertagesbetreu-
ung, insbesondere für die unter Dreijährigen, auf 
einem sehr unterschiedlichen Niveau. 

empfeHlunGen

*	 Dynamische	Bedarfsplanung
Neben dem Ausbau qualitativ hochwertiger kin-
derbetreuungsangebote für unter Dreijährige mit 
flexiblen Zeitstrukturen sowie kostengerechten 
Angeboten für Notfälle, z.b. der krankheit des 

kindes und Ferienzeiten bedarf es diverser ver-
einbarungen. Zwischen SGb II-Einheiten und 
den trägern von kindertagesstätten müssten 
beispielsweise vereinbarungen über die auch 
kurzfristige Aufnahme einzelner kinder getroffen 
werden. 

*	 Aufbau	eines	fallbezogenen	Schnittstellen-
managements bei der kinderbetreuung

Zwischen SGb II-Einheiten, den Agenturen für 
Arbeit, kommunen und den trägern von maß-
nahmen gibt es Abstimmungsbedarfe über die 
Zuständigkeiten im vorbereitenden beratungspro-
zess der vermittlung von kinderbetreuung. Die 
Praxis zeigt außerdem, dass bei der organisation 
der ausbildungsbegleitenden kinderbetreuung 
die alleinige vermittlung des jungen menschen 
ohne Rückkoppelung zwischen den beratenden 
über institutionelle Grenzen hinweg häufig unzu-
reichend ist.

problemfeld: 
Unübersichtlichkeit	der	materiellen	Existenz-
sicherung

Der Prozess zur Absicherung des lebensunter-
halts von Auszubildenden mit kindern ist von 
Rechtsunsicherheiten und komplizierten ver-
handlungen zwischen versäult arbeitenden Ad-
ministrationen begleitet. Es sind in der Regel fünf 
verschiedene Administrationen beteiligt (Agentur 
für Arbeit, SGb II-Einheit, Wohngeldstelle, Fami-
lienkasse, Jugendamt), die auf der Rechtsgrund-
lage von sechs verschiedenen Gesetzen ent-
scheiden. Der Ausbildungsbetrieb, der kindsvater 
sowie die Eltern der Auszubildenden sind weitere 
„mitspielerInnen“ im Ringen um die materielle 
Existenzsicherung einer allein erziehenden mut-
ter in berufsausbildung.

empfeHlunG

*	 Sicherung	eines	Existenzminimums,	koor-
dinierte Abstimmungsprozesse und zeitna-
he	Bewilligung

Der lebensunterhalt der teilnehmerInnen stellt 
sich als ein kompliziertes Puzzle von Einzelleis-
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tungen dar. Gerade für Ein-Eltern-Familien wäre 
es von allergrößter bedeutung, die Finanzierung 
so zu gestalten und auszustatten, dass junge 
mütter und väter ihren lebensunterhalt aus einer 
hand erhalten und während der Ausbildung nicht 
wegen des Ausschlusses von SGb XII-leistun-
gen (Sozialhilfe) oder dem Ausbleiben von elter-
lichen und/oder (kinds-)väterlichen unterhalts-
leistungen unter das Existenzminimum fallen. 
Garantiert werden sollte außerdem eine zeitnahe 
bewilligung aller Geldleistungen (z.b. berufsaus-
bildungsbeihilfe, unterhaltsvorschuss, Wohngeld, 
kindergeld, Sozialgeld).

problemfeld: 
Fehlen	von	Netzwerken	zur	Entwicklung	von	
zielgruppenspezifischen	Förderkonzepten	
und	Netzwerken	zur	förderpolitischen	Koordi-
nierung

Die bestehenden Ausbildungsprojekte für allein 
Erziehende in den modellregionen sind auf kom-
plizierte mischfinanzierungen angewiesen. Die 
Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds 
(ESF) steht an prominenter Stelle bei der Förde-
rung von Projekten für allein Erziehende in den 
modellregionen. Damit teilen sie das Schicksal 
aller Projekte für allein Erziehende: trägerbezo-
gene Ausbildungskosten (z.b. lehrkräfte, Stütz-
unterricht, sozialpädagogische begleitung, Prak-
tikums- und Ausbildungsplatzakquise) werden 
über ESF-mittel, manchmal landesmittel, eher 
selten durch die Arbeitsagenturen finanziert. bun-
desweit wird inzwischen von verschiedenen Ini-
tiativen auf die spezifischen herausforderungen 
der beruflichen Integration von jungen allein Er-
ziehenden hingewiesen. 

empfeHlunGen

*	 Aufbau	und	Ausbau	von	Netzwerken	zur	
förderpolitischen	Koordinierung	von	Maß-
nahmen für ein-eltern-familien

Die koordinierungs- und Entwicklungsaufgaben 
im bereich Ausbildungs- und Arbeitmarktintegra-
tion von allein Erziehenden benötigen sowohl auf 
kommunaler als auch auf regionaler Ebene eine 
institutionelle Anbindung. Die Formulierung eines 
expliziten Arbeitsauftrages muss ausgehandelt 
werden in Absprache zwischen kommunalen 
Entscheidungsträgern, trägern der Jugendbe-
rufshilfe, SGb II-Einheiten (ARGEn, Agenturen 
für Arbeit, kommunen) und der Arbeitsförderung 
(Agenturen) sowie den landesstellen, die Eu-, 
Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsprogramme ad-
ministrieren und betreuen.

*	 Aufbau	von	Arbeitsgruppen	zur	regionalen	
und	kommunalen	Konzeptentwicklung	und	
zur	Koordinierung	von	Maßnahmen	zur	Un-
terstützung	von	Ein-Eltern-Familien	in	der	
Jugendberufshilfe

Die meisten Projekte für die Zielgruppe allein 
Erziehende sind über ESF-mittel finanziert. Auf 
lokaler Ebene gehen generell innovative Impulse 
für Genderaspekte von ESF-Projekten und den 
regional agierenden ESF-Arbeitskreisen aus. Es 
wäre zu prüfen, inwieweit die praxiserfahrenen 
ESF-Arbeitskreise in kooperation mit den Agen-
turen für Arbeit, den administrierenden Einheiten 
des SGb II und dem Sozialministerium auch in 
diesem Arbeitsfeld spezifische Aufgaben über-
nehmen und dementsprechend mit spezifischen 
kompetenzen ausgestattet werden können.
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HAndlunGsempfeHlunGen
Im überblIck

Allgemeine	politische	Handlungsempfehlungen	

tHemA:		Allgemeine	Rechtsgrundlagen	zu	Frauenförderung	und	Gerechtigkeit
	 	 –	Rechtswirksamkeit	und	Rechtsdurchsetzung	
 * konsequente sprachliche überarbeitung der Gesetzestexte 
  * langfristige verankerung der Diskussion um einen genderreflexiven 
  benachteiligtenbegriff in der Fachdebatte 
  * merkposten für eine genderreflexive Erweiterung des benachteiligtenbegriffs 
  * verankerung eines top-Down-verfahrens Gender mainstreaming durch 
  die bundesagentur für Arbeit und die kommunen, so sie träger der 
  Grundsicherung sind 

tHemA: Gender	Mainstreaming	–	Lokale	und	regionale	Strukturanalyse	und	
	 	 Strukturentwicklung	in	der	Jugendberufshilfe		
  * Einforderung eines Gendercontrolling für die Jugendberufshilfe  
  * konsequente prozessorientierte Strukturentwicklung  
  * Ausbildung von Genderkompetenz bei den AkteureInnen der Planungs- 
  und Führungsebene 
 
tHemA:  ein-eltern-familie in der Jugendberufshilfe - materielle existenzgründung 
 * Sicherung eines Existenzminimums, koordinierte Abstimmungsprozesse 
  und zeitnahe bewilligung 

Empfehlungen	auf	der	Ebene	lokaler/regionaler	Kooperation  

tHemA:  Jugendkonferenzen	–	Regionale	Vernetzung	in	der	Jugendberufshilfe	
 * operationalisierung der genderspezifischen Zielsetzungen in den zentralen 
  Ausschreibungen der bundesagentur für Arbeit  
  * Gender mainstreaming in der Jugendberufshilfe als regionales Gesamtkonzept  
  * Fachliche Re-Integration der Jugendsozialarbeit in die Jugendberufshilfe  
  * verankerung einer Projektgruppe Gender mainstreaming in die Struktur der 
  Jugendkonferenz 
  * „Wächter-Funktion“ der ESF-Arbeitskreise 
 
tHemA: ein-eltern-familien in der Jugendberufshilfe 
  * Auf- und Ausbau einer fallübergreifenden regionalen vernetzung 
  für den bereich teilzeitausbildung 
  * Dynamische bedarfsplanung bei der kinderbetreuung 
  * Aufbau eines fallbezogenen Schnittstellenmanagements bei der kinderbetreuung 
  * Aufbau und Ausbau von Netzwerken zur förderpolitischen koordinierung von 
  maßnahmen für Ein-Eltern-Familien 
  * Aufbau von Arbeitsgruppen zur regionalen und kommunalen konzeptentwicklung
  und zur koordinierung von maßnahmen zur unterstützung von Ein-Eltern-Familien
  in der Jugendberufshilfe 
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HAndlunGsempfeHlunGen
Im überblIck

übergreifende empfehlungen auf ebene der maßnahmen der Jugendberufshilfe 
 
 * Ausbildung von Genderkompetenz bei den beratenden in der Jugendberufshilfe 
  durch kontinuierliches Gendertraining und Förderung eines mentalitätswandels 
  bei betrieben und kammern 
  * Einführung eines regionalen und überregionalen prozessorientierten Gendercontrolling 
 
Maßnahmenspezifische	Empfehlungen	

eInGlIederunGsvereInbArunG 
 * koordination und kooperation bei der Er- und bearbeitung der 
  Eingliederungsvereinbarungen 
  * Dokumentation von Strukturproblemen in der Eingliederungsvereinbarung 
  * kontinuierliche Rückkoppelung in eine Projektgruppe 
 
berufsberAtunG 
  * Genderuntypische berufswahlentscheidungen als durchgängiges 
  thema der berufsberatung 
  * koordination und kooperation zwischen Agenturen für Arbeit, SGb II-Einheiten 
  und trägern der Jugendberufshilfe im bereich der berufsberatung 
 
berufsvorbereItende mAssnAHmen 
 * Gemeinsame maßnahmenplanung von SGb II-Einheit und Agentur für Arbeit 
  unter berücksichtigung des Genderaspekts 
 
förderunG benAcHteIlIGter JuGendlIcHer In der AusbIldunG  
 * Regelmäßiges monitoring geschlechtsspezifischer teilnehmerInnenquoten 
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